
Lohnschein muß die Lohngruppe 
der auszuführenden Arbeit, die Fer
tigungsmenge und der Stückpreis 
im Geldfaktor angegeben sein. Die 
Betriebsleitung ist verpflichtet, alle 
Arbeiten nach dem von der fachlich 
zuständigen Hauptverwaltung . des 
Ministeriums für Maschinenbau her
auszugebenden Normenkatalog zu 
normieren und im Leistungslohn 
ausführen zu lassen,

e) Technisch begründete Arbeitsnormen 
für Arbeiten, die noch nicht im Nor
menkatalog erfaßt sind, werden nach 
den Anweisungen des Ministeriums 
für Maschinenbau ausgearbeitet. 
Technisch begründete Arbeitsnormen 
sind vom Betriebsleiter, nach einer 
eingehenden Erörterung mit der Be
legschaft, zu bestätigen. Ihre Ein
führung ist der Belegschaft recht
zeitig bekanntzugeben. Die vom 
Betriebsleiter bestätigten technisch 
begründeten Arbeitsnormen gelten 
für das laufende Planjahr und sind 
drei Monate vor Ablauf des Plan
jahres daraufhin zu überprüfen, ob 
sie noch den produktionstechnischen 
Bedingungen des Betriebes ent
sprechen.
Bei Übererfüllung der technisch be
gründeten Arbeitsnormen darf die 
Höhe des Verdienstes nicht begrenzt 
werden.

Aus: Rahmen-Kollektivvertrag für die 
dem Ministerium für Maschinenbau 
unterstehenden Betriebe für das Jahr 
1951, abgeschlossen zwischen dem Mi
nisterium für Maschinenbau und der 
IG Metall der Deutschen Demokra
tischen Republik, S. 15.

DOKUMENT NR. 109
Bei der Ausarbeitung technisch begrün
deter Arbeitsnormen sind die Erfahrun
gen der Aktivisten und besten Facharbei
ter zu berücksichtigen und nach der wis
senschaftlichen Arbeitsmethode des In
genieurs Kowaljow und anderen wissen
schaftlichen Erfahrungen der Stachanow- 
Arbeiter der Sowjetunion und der Volks
demokratien auszuwerten.
Aus: Buna Betriebs-Koliektiv-Vertrag 
für das Planjahr 1951, Seite 35.

Bezahlung bei Ausschuß
DOKUMENT NR. HO

Bei Nichterfüllung der bestätigten Ar
beitsnormen durch Verschulden des Ar
beiters wird nur das Arbeitsergebnis be
zahlt.
Entspricht das Arbeitsergebnis durch das 
Verschulden des Arbeiters nicht den 
Gütevorschriften, so stellt die Gütekon
trolle den Grad der Brauchbarkeit fest. 
In diesem Falle wird das Arbeitsergeb
nis nach dem Grad seiner Brauchbarkeit 
bezahlt.
Die Bezahlung erfolgt bei Ausschuß 
bzw. produktionsbedingter Brauchbarkeit 
innerhalb der Grenzen von 0,50 DM bis 
höchstens 90°/o des Stundensatzes des 
Zeit- bzw. Leistungsgrundlohnes.
Aus: Buna Betriebs-Koliektiv-Vertrag 
für das Planjahr 1951 S. 35.

Brigadier-Löhne
DOKUMENT NR. 111

b) Brigadiers von Arbeitsbrigaden, die 
nicht im Leistungslohn arbeiten können, 
erhalten für ihre verantwortliche Tätig
keit, wenn sie Terminaufträge durchfüh
ren, und diese fristgemäß und qualitativ 
einwandfrei erfüllt werden, einen Zu
schlag von 10% auf den Zeitlohn der 
ihrer Qualifikation entsprechenden Lohn
gruppe.
c) Der Verdienst des Brigadiers einer 
im Leistungslohn stehenden Arbeitsbri
gade wird in folgender Weise errechnet: 
Leistungsgrundlohn der seiner Qualifika
tion entsprechenden Lohngruppe, multi
pliziert mit dem durchschnittlichen Pro
zentsatz der Normerfüllung seiner Bri
gade, dividiert durch hundert.
Arbeitet die Brigade nach bestätigten 
Arbeitsnormen, dann erhält der Briga
dier außerdem bei mindestens 100% 
Normerfüllung seiner Brigade und quali
tativ einwandfreier Arbeit einen Zu
schlag in folgender Höhe:
Bei 100% durchschnittlicher Normerfül
lung der Brigade 10% auf seinen Lei
stungsgrundlohn, bei 102% — einen 
Zuschlag von 11% und für je 2% Erfül
lung weitere 1% Zuschlag, jedoch nur 
bis 25% Zuschlag.
Aus: Chemische Werke Buna Be
triebskollektiv Vertrag, Für das Plan
jahr 1951, S. 32

DOKUMENT NR. 112
Brigadiere von Arbeitsbrigaden im Zeit
lohn erhalten für ihre verantwortliche 
Tätigkeit im Falle der fristgemäßen Er
füllung der Termine und Aufträge einen 
Zuschlag in Höhe von 10% auf den 
Zeitlohn der ihrer Qualifikation ent
sprechenden Lohngruppe.
Der Verdienst der Brigadiere einer im 
Leistungslohn stehenden Arbeitsbrigade 
wird in folgender Weise errechnet: 
Leistungsgrundlohn (der seiner Qualifi
kation entsprechenden Lohngruppe) mul
tipliziert mit dem durchschnittlichen Pro
zentsatz der Normerfüllung seiner Bri
gade, dividiert durch 100. Außerdem er
hält der Brigadier bei 100%iger durch
schnittlicher Normerfüllung seiner Bri
gade und darüber hinaus einen beson
deren Zuschlag.
Dieser wird wie folgt festgesetzt:
Bei 100% durchschnittlicher Normerfül
lung der Brigade 10% Zuschlag auf sei
nen Leistungsgrundlohn.

Bei 101 —110% 15% Zuschlag 
bei 111—120% 20% Zuschlag und 

über 120% 25% Zuschlag 
auf seinen Leistungsgrundlohn.
Aus: Kollektiv-Vertrag der Thüringer 
Strickgarnlabrik Gera W B  Kamm
garnspinnereien 1951, KS. 15116.

DOKUMENT NR. 113
2. Entlohnung der Brigadiere 

Brigadiere von Arbeitsbrigaden, die im 
Zeitlohn arbeiten, erhalten für ihre ver
antwortliche Tätigkeit einen Zuschlag in 
Höhe von 10% auf den Zeitlohn der 
ihrer Qualifikation entsprechenden 
Lohngruppe.

Der Verdienst des Brigadiers einer im 
Leistungslohn arbeitenden Brigade wird 
wie folgt errechnet:
Leistungsgrundlohn der seiner Qualifi
kation entsprechenden Lohngruppe mul
tipliziert mit dem durchschnittlichen Pro
zentsatz der Normerfüllung seiner Bri
gade dividiert durch 100. Außerdem er
hält der Brigadier bei 100°/oiger und 
höherer Normerfüllung einen Zuschlag 
auf seinen Leistungsgrundlohn und zwar: 
bei 100%iger Normerfüllung der Briga
den bis zu 10% Zuschlag
von 101—110%iger Normerfüllung bis 
zu 15% Zuschlag
von 111 — 120%iger Normerfüllung bis 
zu 20% Zuschlag
über 120% Normerfüllung bis zu 25% 
Zuschlag.
Die Zuschläge für den Brigadier werden 
bei Anwendung technisch begründeter 
Arbeitsnormen gezahlt, wenn zugleich 
mit der mengenmäßigen Normerfüllung 
auch die Qualitätsbestimmungen einge
halten sind. Unter den gleichen Voraus
setzungen werden sie bei Anwendung 
vorläufiger Arbeitsnormen gezahlt, wenn 
diese nach Prüfung vom Werksleiter be
stätigt sind und nicht länger als drei 
Monate als vorläufige Arbeitsnormen 
bestehen.
Aus: Betriebs - Kollektivvertrag des 
Braunkohlenwerkes Ammendorf VEB 
für das Planjahr 1951 S. 40

DOKUMENT NR. 114
Verordnung zum Schutze der Arbeitskraft 

Vom 25. Oktober 1951

VI.
Besonderer Schutz der werktätigen 

Frauen und Jugendlichen
A. Schutz der werktätigen Frauen

§20
(1) Die Beschäftigung von Frauen mit 
den in der Anlage 2 aufgeführten Arbei
ten ist verboten oder nur dann gestattet, 
wenn durch die Produktionstechnik im 
Betrieb keine Gesundheitsgefährdung der 
Frau besteht.
(2) Auf Veranlassung des Betriebsleiters 
oder des Betriebsinhabers ist der Ge
sundheitszustand dieser Frauen während 
der Dauer ihrer Beschäftigung an sol
chen Arbeitsplätzen laufend ärztlich zu 
überwachen.

B. Schutz der Jugendlichen 
§24

(1) Die Arbeit von Kindern unter 14 Jah
ren sowie von Jugendlichen, die nach 
Vollendung des 14. Lebensjahres noch 
die Grundschule besuchen, ist verboten.
(2) Die Arbeitsschutzinspektionen sind 
befugt, in Einzelfällen Ausnahmen zuzu
lassen (Anlage 3).

§25
(1) Zum Schutz der Jugendlichen ist ihre 
Beschäftigung mit den in der Anlage 4 
aufgeführten Arbeiten verboten oder nur 
dann gestattet, wenn bei der zu verrich
tenden Arbeit, der Produktionstechnik 
im Betrieb und der körperlichen Ent-
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